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vorhabenbezogener Bebauungsplan

Zeichnerischer Teil

Gemeinde: Stadt Möckmühl
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"Bungalow, Biegel II"

Planart: Lageplan M 1:500

Möckmühl, den 05.03.2026
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Füllschema der Nutzungsschablone

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

PLANZEICHENERKLÄRUNG:

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 BauGB, §§ 16, 17 und 18 BauNVO

GRZ = 0,4 maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

TH

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUND-
STÜCKSFLÄCHEN, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO

maximale Traufhöhe (siehe textliche Festsetzungen)

offene Bauweiseo

5. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

DES BEBAUUNGSPLANS
§ 9 Abs. 7 BauGB

Verfahrensvermerke

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB
wurde vom Gemeinderat der Stadt Möckmühl am 30.09.2025 gefasst. Die
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 09.10.2025.

Der Auslegungsbeschluss erfolgte am 30.09.2025.

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung
erfolgte am 09.01.2026.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB hat
vom 12.01.2026 bis 09.02.2026 - je einschließlich - stattgefunden.

Die Erörterung und Abwägung der vorgebrachten Anregungen sowie der
Beschluss zur Öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung erfolgte am
..............

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung
erfolgte am .............

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB hat in der Zeit vom ................ bis ............... - je einschließlich -
stattgefunden.

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan und zu den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom .............. wurde nach § 10 Abs. 1 BauGB
bzw. nach § 74 (1) LBO  vom Gemeinderat der Stadt Möckmühl am ............
gefasst.

Die Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes erfolgt nach § 10 Abs.
3 BauGB am ..................

Zur Beurkundung:

Möckmühl, den  .......................

.................................................
Simon Michler, Bürgermeister

Bestehendes Gebäude

Katastergrenze mit Flurstücknummer

6. SONSTIGE PLANZEICHEN

B = 273,90 müNN Bezugshöhe (B) (siehe textliche Festsetzungen)

"Bungalow, Biegel II"

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

max. Traufhöhe (in Metern)

Dachform und -neigung
FD = Flachdach
DN = Dachneigung

Art der baulichen Nutzung

Baugrenze

4. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Bezugshöhe (in müNN)

Höhenschichtlinie (neues Höhensystem)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

Verbreiterung der bereits vorhandenen Fahrbahn (öffentlicher Grund)

Wirtschaftsweg


